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Das Thema Staatsschuldenrecht ist zurück im öf-
fentlichen Diskurs. Nicht nur greift 2020 das
strukturelle Verschuldungsverbot für die Länder
vollumfänglich, was angesichts der schwächeln-
den Konjunktur derzeit die politischen Haus-
haltsspielräume noch weiter beschränken wird.
Auch wird spätestens seit der kontroversen No-
minierung Achim Trugers für den Sachverständi-
genrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung wieder hitzig über die Thema-
tik diskutiert. Truger gilt nämlich als ausgewiese-
ner Kritiker der deutschen Sparpolitik, womit er
in dieser Frage nicht nur weit abseits der anderen
Wirtschaftsweisen steht, sondern sich gegen die
in Politik und volkswirtschaftlicher Orthodoxie
hegemoniale Austeritätspolitik positioniert hat.
Ob seine Interventionen einen politischen Nach-
hall finden werden, ist jedoch äußerst fraglich,
gilt in Deutschland doch die Metapher der
schwäbischen Hausfrau als ehernes Leitbild
staatlicher Finanzpolitik, das seit der Etablierung
der nationalen und europäischen Staatsschulden-
bremsen sogar mit dem Schutz und der sehr lang-
fristigen Trägheit des Verfassungsrechts und einer
zusätzlichen völkerrechtlichen Absicherung vor
demokratischen Eingriffen und Änderungen ver-
sehen wurde. Doch wie konnte Austerität diesen
rechtlichen Rang erlangen und in der Politik he-
gemonial werden, wenn sie nachweislich soziale
Ungerechtigkeiten verschärft, indem sie überpro-
portional diejenigen belastet, die auf sozialstaatli-
che Infrastrukturen angewiesen sind? Dieser Fra-
ge widmet sich der Humangeograph Tino Pet-
zold in seiner erkenntnisreichen Untersuchung
„Austerity Forever?! Die Normalisierung der
Austerität in der BRD“, die 2018 im Verlag West-
fälisches Dampfboot erschienen ist.

Das Werk beruht auf Petzolds Dissertation
und fungiert als ein dringend benötigter Brü-
ckenschlag zwischen den politökonomischen, ju-
ristischen und geographischen Dimensionen des
Normalisierungsprozesses von Austerität, indem
es die historisch-materialistischen Entwicklungs-
prozesse aus allen drei Perspektiven rekonstru-
iert und zusammenführt. Dass die Arbeit trotz-

dem nicht überladen wirkt und nur schlanke
272 Seiten braucht, um eine vollständige Ge-
schichte der politökonomischen Rahmenbedin-
gungen, des juridischen Diskurses und der räum-
lich-skalaren und territorialen Strategien der Fi-
nanz- und Haushaltspolitik in der BRD zu
schreiben, ist Petzolds großes Verdienst und liegt
vor allem an der durchdachten Gliederung, die
sich auf seinen geschickten Einsatz des theoreti-
schen Werkzeugs stützt.

Hinter dem zentralen Begriff der Normalisie-
rung steht ein in der Tradition historisch-mate-
rialistischer Staatstheorie fundiertes Verständnis
öffentlicher Haushaltspolitik, das es ihm erlaubt,
„die historisch-geographisch spezifische Gestalt
des finanzpolitischen Systems strategischer Se-
lektivität, in dem staatliche Haushaltsdisziplin
privilegiert und auf Dauer gestellt ist“ (S. 14),
ganzheitlich zu erfassen. Da im Mittelpunkt der
Arbeit der historische Wandlungsprozess dieser
Gestalt steht, ist das wichtigste theoretische Kon-
zept, mit dem Petzold arbeitet, das der strategi-
schen Selektivität. Dabei handelt es sich um Bob
Jessops Weiterentwicklung von Claus Offes Be-
griff der strukturellen Selektivität, die den Staat
als „Selektionsprogramm […], das Handlungs-
prämissen und Handlungsbarrieren etabliert“1

versteht. Im Gegensatz zu Offes strukturell ein-
gebauter Garantie politischer Klassenherrschaft
im Staat als solchen betont Jessop jedoch die Be-
ziehungen zwischen den staatlichen Strukturen
einerseits und Strategien gesellschaftlicher Kräfte
andererseits, die diese Strukturen zur Durchset-
zung ihrer Interessen zu nutzen suchen.2 Strate-
gische Selektivität bezeichnet somit eine Verdich-
tung überkommener Strategien im staatlichen In-
stitutionen- und Regimegefüge, die aktuelle par-
tikulare Interessen und Strategien privilegiert, in-
dem sie Anknüpfungspunkte für diese bereithält,
die es wiederum anderen Interessen und Strategi-
en erschwert, sich durchzusetzen. Die Analyse

1 Claus Offe, Strukturprobleme des kapitalistischen
Staates. Aufsätze zur politischen Soziologie, Frank-
furt am Main 2006 (1972), 106.

2 Vgl. Bob Jessop, Veränderte Staatlichkeit, in: Dieter
Grimm/Evelyn Hagenah (Hrsg.), Staatsaufgaben,
Baden-Baden 1994, 43-74 (52); ders. (1999): The
Strategic Selectivity of the State: Reflections on a
Theme of Poulantzas, Journal of the Hellenic Dias-
pora 25 (1999) (1-2), 41-78 (52).

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2020-1-135 - Generiert durch IP 216.73.217.73, am 14.06.2026, 21:44:37. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-2020-1-135


dieses „Sortierprozesses“3 im haushalts- und fi-
nanzpolitischen Terrain bietet Petzold somit die
Möglichkeit, Pfadabhängigkeiten auf eine Art zu
untersuchen, die sich auf die gesellschaftlichen
und politischen Kräfteverhältnisse stützt. Dabei
weist er jedoch den juridischen und räumlichen
Formen strategischer Selektivität eine Eigendy-
namik zu, die in der klassischen marxistischen
Staatstheorie so nicht vorhanden war, wurden sie
doch vorher vor allem als bloße Anhängsel des
Staates verstanden.

Für den juridischen Teil folgt er damit der ma-
terialistischen Rechtstheorie von Sonja Buckel,
die dem Recht eine eigene Dichte zuschreibt,
weist es doch eine Eigenständigkeit in seiner Ge-
stalt auf, die im Formzwang der Dogmatik und
den juridischen Verfahren begründet liegt.4 Es ist
dann auch dieser formelle Mechanismus, der die
Inhalte politischer Projekte in die Form allgemei-
ner Rechtsnormen bringt und somit erst partiku-
lare Interessen in temporär stabile Muster gesell-
schaftlicher Herrschaft verwandelt (vgl. S. 271).
Ließe man die Eigendynamik des Rechts außen
vor, wäre eine Analyse des Normalisierungspro-
zesses von Austerität unvollständig, ist doch ge-
rade für das Feld der Finanz- und Haushaltspoli-
tik die juridische Selektivität im Zusammenspiel
mit der räumlich-skalaren bestimmend. Für
Letztere konzentriert sich Petzold nicht nur auf
scale jumping als politische Durchsetzungstaktik,
also auf die Praxis, durch das Verschieben der
Maßstabsebene einen Vorteil in politischen
Kämpfen zu erlangen,5 sondern auch auf die in-
ter- und multiskalare Wirkungsweise von Auste-
rität.

Gerade in der besonderen Berücksichtigung
der räumlichen und juridischen Selektivitäten
weiß Petzold zu überzeugen, wenn er die juridi-
schen Auseinandersetzungen und die skalaren
Raumstrategien um die Begrenzung staatlicher
Neuverschuldung als die zentralen Momente im
Normalisierungsprozess identifiziert und in den
Mittelpunkt seiner Analyse stellt. Ausgehend von
einer Formanalyse der Staatsfinanzen zeichnet
Petzold dann auch den historischen Entwick-
lungsprozess des Systems strategischer Selektivi-

3 Offe (Fn. 1), 101.
4 Vgl. Sonja Buckel, Subjektivierung und Kohäsion.

Zur Rekonstruktion einer materialistischen Theorie
des Rechts, Weilerswist 2007.

5 Vgl. Neil Smith, Scale, in: Derek Gregory/Ron John-
ston/Geraldine Pratt/Michael J. Watts (Hrsg.), The
Dictionary of Human Geography, Oxford 2000, 726;
ders., Uneven Development. Nature, Capital, and
the Production of Space, Athen 2008, 232.

täten im bundesdeutschen Terrain der Haushalts-
politik systematisch nach. Dazu beginnt er mit
einer Schilderung des späten keynesianischen
Aufbruchs in der BRD, der in der Großen Fi-
nanzreform von 1967/69 kulminierte, die jedoch
schon ab Mitte der 1970er Jahre einem graduellen
Roll-Back-Prozess in der Folge der Fordismus-
krise unterworfen war. Diesen vierzig Jahre an-
dauernden Prozess der Normalisierung von Aus-
terität unterteilt er in der Folge in drei Phasen: 1)
die Problematisierung des keynesianischen
Wohlfahrtskonsenses, in deren Folge mit dem
Haushaltsstrukturgesetz von 1975 der wettbe-
werbsstaatliche Modernisierungsprozess eingelei-
tet wurde; 2) die Politik der horrenden Staatsver-
schuldung6 in der Folge von deutscher Wieder-
vereinigung und der beginnenden neoliberalen
Integrationsweise der EU und 3) die Roll-Out
Phase der Austerität, beginnend mit der Großen
Koalition ab 2005, die sich die Lösung der Staats-
schuldenfrage zum zentralen Anliegen gemacht
hatte, was im Rahmen der Föderalismuskommis-
sion II in der 2009 verabschiedeten nationalen
Schuldenbremse gipfelte – ein Lösungsansatz, der
im kritischen Moment der europäischen Krise
wenige Jahre später in Form des Fiskalpaktes auf
ganz Europa ausgeweitet wurde.

Das Besondere an diesem Lösungsansatz der
Staatsschuldenproblematik ist, dass die grundle-
gend politische Frage, wie Haushaltsspielräume
genutzt werden (können), somit eine rechtsför-
mige Antwort erhalten hat. Dass dies zum einen
keine natürliche, der inhärenten Logik von staat-
lichen Schulden unterworfene Vorgehensweise
ist, und wie sich dieser Lösungsansatz entwickeln
konnte, arbeitet Petzold geschickt heraus, indem
er den juridischen Staatschuldendiskurs der BRD
in den '90er und '00er Jahren einer gründlichen
Analyse unterzieht. Hier wurden nämlich gerade
die rechtlichen Möglichkeiten der staatlichen
Schuldenaufnahme als problemkonstituierend
identifiziert, indem sie als Verletzung der interge-
nerationalen Lastengerechtigkeit und somit auch
des demokratischen Prinzips, Herrschaft nur auf
Zeit zu gewähren, verstanden wurde, was jedoch
ein der demokratischen Politik inhärenter Fehler
sei. Aus Sicht 'der Politik' sei es nämlich rational,
die finanziellen Lasten eines politischen Vorha-
bens in die Zukunft zu verschieben, um kurzfris-

6 Vgl. John Kannankulam, Autoritärer Etatismus im
Neoliberalismus. Zur Staatstheorie von Nicos Pou-
lantzas, Hamburg 2008, 299.
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tig elektoral erfolgreich zu sein.7 In der Folge
dieser Ursachenfeststellung wurde das geltende
(Finanz-)Verfassungsrecht selbst als defizitär be-
zeichnet, weswegen sich Lösungsansätze de con-
stitutione ferenda bilden konnten. Von der volks-
wirtschaftlich eher trivialen Erkenntnis, dass
Staatsschulden anders funktionieren als private
Schulden, blieben die damaligen Verfechter einer
öffentlichen Schuldenbremse jedoch unberührt.

In der politischen Dimension war das Projekt
der Austerität auf der nationalen Ebene durch die
Kosten der deutschen Wiedervereinigung ver-
baut, weswegen es die Regierung Kohl skalenpo-
litisch auf die europäische Maßstabsebene durch
den Vertrag von Maastricht 1992 und den Stabili-
täts- und Wachstumspakt 1997 verschob. Dieser
erste Vorstoß der finanzpolitischen Seite diszipli-
nierender Haushaltspolitik auf die europäische
Ebene war jedoch wenig erfolgreich, nachdem
sowohl Deutschland als auch Frankreich und
Portugal die Maastricht-Kriterien über mehrere
Jahre hinweg verfehlten, weswegen der Stabili-
täts- und Wachstumspakt 2005 noch unter Rot-
Grün flexibilisiert wurde. Die in der Folge nun
beginnende dritte Phase der Roll-Out-Austerität
zeigt deutlich die Verzahnung und die Interde-
pendenzen der politischen, juridischen und
räumlich-skalaren strategischen Selektivitäten
auf: 2007 knüpfte das Bundesverfassungsgericht
in seiner Entscheidung bezüglich der Verfas-
sungsmäßigkeit des Bundeshaushaltsplans an die
im juridischen Diskurs entwickelte Kritik an der
geltenden verfassungsmäßigen Ordnung im Be-
reich der Staatsschulden an und erteilte der ver-
fassungsändernden Gesetzgeberin ein Mandat,
das geltende Staatsschuldenrecht zu ändern.8

Dies wurde im Zuge der Föderalismuskommissi-
on II umgesetzt, indem skalenpolitisch die fi-
nanzverfassungsrechtlichen Ordnungen des Bun-
des und der Länder austeritätspolitisch neu aus-
gerichtet wurden. Dadurch, dass die Schulden-
bremsen die langfristig geltende Form des Verfas-
sungsrechts erhalten haben, ist somit die „juri-
disch selektive Zurichtung des Terrains finanzpo-
litischer Auseinandersetzungen bewerkstelligt“
(S. 250) worden. Ein Jahr nach dem Inkrafttreten
der Föderalismusreform II wurde dann mit der
Einrichtung des Stabilitätsrats, bestehend aus den
Finanzministern von Bund und Ländern, ein
„permanentes fiskalisches Tribunal“ (S. 247 ff.)

7 Vgl. Joachim Wieland, Staatsverschuldung als He-
rausforderung für die Finanzverfassung, JZ 2006,
751-756 (752).

8 Vgl. BVerfGE 119, 96 (Staatsverschuldung II).

geschaffen, das nicht nur als Wissensapparat der
Exekutive die Haushaltsdisziplin anhand von
quantitativen Kennziffern monitorisiert, sondern
auch qualitativ-inhaltlich die Angemessenheit der
Ausgaben überprüft. Mit dem Inkrafttreten des
europäischen Fiskalpakts 2013 entstand zudem
noch eine zusätzliche supranationale Überlage-
rung des Haushaltsrechts, so dass sich die natio-
nale und die europäische Schuldenbremse inter-
skalar verkettet haben. Die Normalisierung von
Austerität ist letztendlich also durch Recht und
Skalenpolitik erfolgt.

Sowohl das nationale als auch das unions-
rechtliche Defizitverfahren nehmen ähnliche
Funktionen ein und können trotz nur impliziter
Sanktionsmöglichkeiten weitreichende haushalts-
politische Konsolidierungszwänge zur Folge ha-
ben, so dass in der Forschung treffend von „au-
toritärer Finanzpolitik“ gesprochen wird.9 Pet-
zold weist demnach zu Recht darauf hin, dass so-
wohl die Konstitutionalisierung der Schulden-
bremsen, als auch die Aufwertung der fiskali-
schen Exekutive auf Kosten der parlamentari-
schen Budgethoheit in Form des Stabilitätsrates
dazu führen, dass in der Konsequenz demokrati-
sche Auseinandersetzungen nicht mehr entlang
inhaltlicher, sondern entlang finanzieller Fragen
geführt werden müssen: „Vor dem Hintergrund,
dass eine Einschränkung demokratischer Spiel-
räume in Gegenwart und Zukunft eine im juridi-
schen Diskurs zentrale Problematisierungsdi-
mension zu hoher Staatsverschuldung bildeten,
[…] [ist] die Verringerung demokratischer Spiel-
räume durch die Schuldenbremse in gewisser
Weise ironisch“ (S. 251).

Petzold ist eine ausgesprochen erhellende Ar-
beit gelungen. Nicht nur aufgrund der sprachli-
chen Klarheit gelingt es ihm, die komplexe Mate-
rie nachvollziehbar darzustellen. Auch aufgrund
seiner strikten historischen Gliederung und der
konsequenten, der Übersichtlichkeit dienenden
Formulierung von Zwischenergebnissen eignet
sich die Arbeit auch für Interessierte, die sich bis-
her nicht oder nur sehr wenig mit der Thematik
beschäftigt haben. Die wohldurchdachte Darstel-
lungsweise ermöglicht es dem bzw. der Leser*in
ein komplexes Feld zu verstehen, in dem eine

9 Vgl. Ingo Stützle, Austerität als politisches Projekt.
Von der monetären Integration Europas zur Euro-
krise, Münster 2013, 344; Lukas Oberndorfe, Vom
neuen über den autoritären zum progressiven Kon-
stitutionalismus? Pakt(e) für Wettbewerbsfähigkeit
und die europäische Demokratie, juridikum 2013
(Heft 1), 76-86.
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vermeintliche Problemlösung nicht nur im Recht
festgeschrieben, sondern durch das Recht in
Form der konstitutionalisierten und zusätzlich
völkerrechtlich abgesicherten Schuldenbremsen
gefunden wurde. Angesichts der fundamentalen
Rolle, die die Frage nach der Finanzierungsfähig-
keit politischer Projekte für die Demokratie
spielt, ist dem Buch eine breite Leser*innenschaft
zu wünschen.

Stefan Hohn

Ruth Blufarb, Geschichten im Recht.
Übertragbarkeit von „Law as Narrative“ auf die
deutsche Rechtsordnung, Baden-Baden (Nomos
Verlagsgesellschaft) 2017, 552 S., 139 EUR

Die Verbindung von Rechtswissenschaft und Li-
teraturwissenschaft gleicht einer Freundschaft
aus Kindertagen, die sich nicht recht in die er-
wachsene Reife übertragen ließ. Tief verbunden
sind sie durch ihre Gemeinsamkeit als hermeneu-
tische Textwissenschaft, getrennt hat sie der Dis-
kurs um ihre Unterschiede statt ihrer Gemein-
samkeiten und die methodische Unklarheit im
Umgang miteinander. Ruth Blufarb unternimmt
den Versuch, Recht und Literatur über ihre ge-
meinsame Narrativität produktiv zu versöhnen –
auf dass die Freundschaft ihrer Wissenschaften
im deutschsprachigen Diskurs eine Wiederbele-
bung erlebe.

Dabei wertet sie in ihrer Dissertationsschrift,
wie in der deutschen Auseinandersetzung mit
Recht und Literatur selten, umfassend und exakt
die breite englischsprachige Literatur der vor-
nehmlich amerikanischen Law and Literature
Bewegung aus. Diese Bewegung entstand in Ab-
lehnung der Law and Economics Schule Anfang
der 1980er Jahre und strebte zunächst eine Ab-
wendung von der rein abstrakten und effizienz-
geleiteten ökonomischen Betrachtung des Rechts
an. Über die Lektüre von Literatur sollten vor al-
lem bei Studierenden auf Empfindungsebene Ah-
nungen über die grundlegenden Fragen des
Rechts geweckt werden. Ausgangspunkt war da-
mals wie heute die Annahme, dass Literatur es
vermöge grundlegende Fragen auf einer konkre-
ten Ebene aufzuwerfen, wohingegen Modelle
und abstrakte Überlegungen nie die ganze Ge-
schichte fassen könnten.

Wenn wir an populäre Dichterjuristinnen und
Dichterjuristen denken, so dringen deren Werke
in Bereiche vor, in denen das Recht selbst sprach-
los zu sein scheint. Kunst allgemein, und Litera-

tur im Speziellen, erlauben einen einzigartigen
Zugang zu Fragen nach Gerechtigkeit und Recht
und bringen nah, was sonst entfernt ist. Über das
Vermögen einzelner Werke einen Beitrag im ju-
ristischen Diskurs leisten zu können, ließe es sich
nicht nur deshalb vortrefflich streiten. Damit sei
die bekanntere Strömung des Law and Litera-
ture, die des Law in Literature beschrieben.

Im deutschen Rechtskreis weniger beachtet
und bekannt ist die ungleiche Schwester dieser
Strömung: Law as Literature, statt Law in Litera-
ture, nähert sich dem textuellen Recht als Litera-
tur und verwendet aus diesem Grund literatur-
wissenschaftliche Methoden zur Öffnung des
Rechts. Ein Ansatz dieser Strömung ist es, Law
as Narrative zu sehen, also Recht als Erzählung
zu betrachten– oder wie Blufarb schreibt: Auf
die Geschichten im Recht zu schauen.

Die Annäherung an die Geschichten im Recht
erfolgt stringent: Blufarb beginnt ihre Arbeit mit
einer Zusammenfassung der Erzähltheorie, der
Narratologie, um dann über die Darstellung der
Law as Literature Strömung und ihren verschie-
denen Perspektiven zur narratologischen Per-
spektive auf das Recht überzugehen. Dieses Ka-
pitel bildet den Kern ihrer Arbeit, von welchem
sie die Übertragbarkeit der herausgearbeiteten
Law as Narrative-Perspektive auf die deutsche
Rechtsordnung prüft und mit einem Ergebnisteil
abschließt.

Der große Umfang der Arbeit ist annähernd
zu einem Drittel der Einführung in die Narrato-
logie geschuldet. Sorgfältig und tiefgehend wird
in die Entwicklungsgeschichte der Erzähltheorie
und die verschiedenen Untersuchungsansätze in-
nerhalb dieser eingeführt. Eine Darstellung der
Grundstrukturen und der Merkmale des Narrati-
ven sowie den Kategorien für Beschreibung und
Untersuchung von Narrativität ist in einer
rechtswissenschaftlichen Arbeit sinnvoll, jedoch
finden große Teile des Kapitels im Gesamtwerk
und in den Thesen Blufarbs kein derartiges Echo,
als dass eine solch breite Auseinandersetzung
empfehlenswert sein könnte. Insbesondere, da
Law as Narrative nach Blufarb keine einheitliche
Begrifflichkeit der Narrativität pflege (203, 206,
516), bleibt unklar, warum es für diese Erkennt-
nis einer lehrbuchhaften Darstellung der histori-
schen Entwicklung der narratologischen Ansätze
bedurft hätte. Zuletzt plädiert auch Blufarb für
eine „für die deutsche Rechtsordnung spezifische
Definition von Narrativität“ (517), die in ihrer
für den Rechtsdiskurs nötigen und treffenden
Einfachheit keiner großen Herleitung bedurft
hätte.
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Mit dem nachfolgenden und dritten Kapitel,
das sich der Law as Literature Strömung im Ge-
nerellen und den ihr inhärenten Betrachtungs-
weisen widmet, gelingt ein prägnanter Überblick,
der in die hermeneutische, die dekonstruktivisti-
sche, die rhetorische und die kulturelle Perspek-
tive innerhalb des Law as Literature einführt.
Dieses Kapitel ist nicht nur zur Erlangung eines
Überblicks sinnvoll, es dient auch der Heranfüh-
rung des Lesers an die Thematik des Narrativen.
Die im vierten Kapitel dargestellte narratologi-
sche Perspektive wird in eine Tradition eingebun-
den, die, wie besonders die rhetorische Perspekti-
ve, auch im deutschen Rechtsdiskurs verwurzelt
ist.

Die verschiedenen Verästelungen der narrato-
logischen Perspektive baut Blufarb nachvollzieh-
bar und strukturiert anhand der Autoren und
ihrer Untersuchungsansätze auf, um sie im Hin-
blick auf ihre gemeinsamen rechtlichen und
rechtspolitischen Wirkungen und Forderungen
miteinander zu verweben.

Law as Narrative will zuallererst, dass die
Narrativität des Rechts sowie narrative Metho-
den den Rechtsanwendern bekannt werden und
von diesen erkannt werden können. Gefordert
wird ein bewusster Umgang mit Geschichten im
Recht: Nur wer die narratologische Gestaltung
von Rechtstexten erkenne, könne Geschichten
gezielt einsetzen, aber sich auch ebenso der eige-
nen narratologischen Beeinflussbarkeit erwehren.
Die vorherrschenden stock stories der Rechtsan-
wender sind zwar subjektiv, ähneln sich aber
doch innerhalb der gleichen Gruppe. Deswegen
bedarf es eines Geschichtenpluralismus innerhalb
des Rechtsdiskurses, der auch die Rechtsordnung
vielstimmiger werden ließe (324). Das Hegemo-
nic Storytelling kann durch das Outsider Scholar-
ship, die Erzählung von Minderheitengeschich-
ten, durchbrochen und aufgelöst werden. Zur Il-
lustration dieses Ansatzes wünschte man sich
ironischerweise Geschichten, also konkrete Bei-
spiele aus dem Outsider Scholarship.

Zurückgenommen ist auch Blufarbs eigene Er-
zählerinnenstimme. Sie ließe sich als kaum spür-
bar beschreiben, auch dort, wo man sich durch-
aus Orientierung, Kommentar, Einordnung, also
Wertung wünscht. Möglicherweise lassen wir uns
aber gerade von dieser Form des (rechtswissen-
schaftlichen) Erzählens überzeugen.

Besonders präzise und auch singulär lesens-
wert ist der zweite Teil des sechsten Kapitels, in
welchem die narratologischen Ansätze auf die
deutsche Rechtsordnung und dort explizit auf
das erste „Kopftuchurteil“ des Bundesverfas-

sungsgerichts (BVerfGE 108, 282) übertragen
werden. Wenn Blufarb die Figuren sowie Hand-
lungsstränge und Mythen seziert und jenen des
Sondervotums gegenüberstellt, wird deutlich,
was die narratologische Analyse (der Autorin)
kann. Diese Darstellung hat für Blufarbs Analyse
doppelten Boden, denn das erste „Kopftuchur-
teil“ implementiert über eine vom Bundesverfas-
sungsgericht beauftragte Erhebung Geschichten:
die der Hijab tragenden Frauen. Warum der Hi-
jab getragen wird und was es bedeutet ihn abzu-
nehmen, ist eine Geschichte dieser Frauen und
gehört notwendigerweise in der sie betreffenden
Entscheidung gespiegelt.

Die Schlussfolgerung ist einleuchtend: mehr
konkrete Geschichten ins Recht. Woher sie kom-
men sollen, beantwortet Blufarb aber nur stre-
ckenweise. Law Clinics, teilnehmende Beobach-
tungen, Interviews und Befragungen bilden ne-
ben den von ihr geforderten, selbstständigen Ver-
öffentlichungen der Schilderungen von Teilneh-
mern des Rechtsdiskurses, den Anwältinnen und
Anwälten und auch von Studierenden, weitere
Möglichkeiten. Deutlich wird auch, dass das Ein-
bringen der Geschichten, das Legal Storytelling,
nicht nur eine empathische Zuhörerschaft erfor-
dert, sondern ebenso Mut zu fremddisziplinären
Methoden in der Rechtswissenschaft.

In ihrem Fazit plädiert Blufarb für die Verfes-
tigung eines Forschungsbereichs, der sich als
Law and Narratives statt Law as Narrative von
seiner literaturwissenschaftlichen Herangehens-
weise emanzipiert und sich grundsätzlich mit
Geschichten im Recht beschäftigt (551 f.). Gen-
der Studies, Soziologie oder Psychologie können
eine andere Geschichte erzählen, wodurch ver-
krustete Erzählungen aufgebrochen und tiefer
analysiert werden können als es narratologische,
und damit literaturwissenschaftliche Methoden
vermögen. Die Auseinandersetzung mit Narrati-
vität im Recht kann so verschiedene Perspektiven
und folglich interdisziplinären Sachverstand bün-
deln und bietet daher eine Möglichkeit, koordi-
niert andere Disziplinen einzuflechten (551).

Mit Ruth Blufarb und Geschichten im Recht
ahnen wir, dass Freundschaften sich verändern
müssen, wollen sie Bestand haben. Der Blick in
eine fruchtbare Zukunft ist nicht nur runder Ab-
schluss Blufarbs Arbeit, er ist auch notwendig,
um der freundschaftlichen Verbindung von Recht
und Literatur einen eigenständigen Wert zu ge-
ben.

Sarah Praunsmändel
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